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The mission of the Expert Group on Information Law (EGIL) is to:
• Maintain a good awareness of legal issues that affect the provision and 
circulation of information, especially where libraries and archives are concerned 

• Address the European institutions by making suggestions regarding laws, or 

changes to laws that would improve the legal position of libraries and archives 
• Cooperate and work with other organizations and institutions for these purposes. 
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Bibliothek

• Buch = urheberrechtlich geschütztes Werk

• Verfasser & Verlag = Rechtsinhaber

• Beide nach Jahren oft unauffindbar 

• British Library London = 40%

Verwaiste Werke – Häää?
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Verwaiste Werke – Ach so!

� Aber warum ist das ein Problem?

� >>> Digitalisierung von Bibliotheken

� Google Books Library Project
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Google BooksLibrary Project
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Google Books Library Project :
� Columbia University
� Cornell University Library
� Harvard University
� Princeton University
� Stanford University 
� University of California
� University of Michigan
� New York Public Library

– Bayerische Staatsbibliothek
– Universiteitsbibliotheek Gent
– Keio University Library
– Bibliothèque Municipale de Lyon
– Biblioteca de Catalunya
– Oxford University Library
– Universitas Complutense Madrid
– Bibliothèque Universitaire - Lausanne

All books

Out of copyright books
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Verwaiste Werke – Ach so!

� Aber warum ist das ein Problem?

� >>> Digitalisierung von Bibliotheken

� Google Books Library Project

� Europeana
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Vergriffene Werke

Memorandum of Understanding
Key Principles on the Digitisation and Making 
Available of Out-of-Commerce Works  20. Sept. 2011

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf

Das (sic!) Absichtserklärung über die wichtigsten
Grundsätze für die Digitalisierung und Zugänglich-
machung von vergriffenen Werken, zielt darauf ab, 
die Digitalisierung und Zugänglichmachung solcher
Werke durch europäische Bibliotheken und ähnliche
Einrichtungen zu erleichtern
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DEFINITION

For the purpose of the dialogue on out-of-
commerce works, a work is out of com-
merce when the whole work, in all its 
versions and manifestations is no longer 
commercially available in customary 
channels of commerce, regardless of the 
existence of tangible copies of the work in 
libraries and among the public (including 
through second hand bookshops or 
antiquarian bookshops). 



Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

Principle No. 1 – Voluntary Agreements on 
Out-of-Commerce works

Agreements for the digitisation and making 
available of out-of-commerce works con-
tained in publicly accessible cultural insti-
tutions, which are not for direct or indirect 
economic or commercial advantage, are to 
be negotiated on a voluntary basis amongst 
all relevant parties including authors and 
publishers ("contracting parties"). 
…
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Principle 2 & 3
Principle No. 2 – Practical Implementation of 

Collective Agreements
… 5. Rightholders shall have the right to opt out of 
and to withdraw all or parts of their works from the 
licence scheme derived from any such Agreement. 

Principle No. 3 – Cross Border Access to Digital 
Libraries
1.  If the scope of an Agreement entered into pur-
suant to Principle No. 1(2) and No. 1(3) includes 
cross-border and/or commercial uses, the collective 
management organisation may limit its licence of 
works that are out-of-commerce to those of repre-
sented rightholders …
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Verwaiste Werke - Optionen

1. Nichts Tun
Es gibt keine verwaisten Werke. Wer sucht, der wird einen Rechtsin-
haber finden. 

2. Urheberrechtliche Regelung
Wenn nach einer sorgfältigen Suche keine Rechtsinhaber gefunden
werden, darf das Werk ohne haftungsrechtliche Folgen genutzt wer-
den. Zwei Varianten denkbar:

2.1 Ohne Vergütung. Zahlung nur, wenn Rechtsinhaber sich meldet.
2.2 Vergütung an Verwertungsgesellschaft.

3. Extensive collective licenses model (Nordische Staaten)
Verwertungsgesellschaften vergeben Nutzungsrechte (Lizenzen) und 
erhalten dafür Vergütungen. 

4. Kanadisches Modell
Wenn nach einer sorgfältigen Suche keine Rechtsinhaber gefunden
werden, erteilt Regierung eine Lizenz.
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Schweiz
Art. 22 b URG Nutzung von verwaisten Werken

1 Die zur Verwertung von Ton- oder Tonbildträgern erforderlichen
Rechte können nur über zugelassene Verwertungsgesell-
schaften geltend gemacht werden, wenn:
a. die Verwertung Bestände öffentlich zugänglicher Archive oder
von Archiven der Sendeunternehmen betrifft;
b. die Rechtsinhaber oder -inhaberinnen unbekannt oder unauf-
findbar sind; und
c. die zu verwertenden Ton- oder Tonbildträger vor mindestens
zehn Jahren in der Schweiz hergestellt oder vervielfältigt
wurden.

2 Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet, den Verwertungs-
gesellschaften die Ton- oder Tonbildträger mit verwaisten
Werken zu melden.
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Urheberrechtliche Regelung
(Entwurf Juli 2010 Allianz Wissenschaftsorganisatio nen)

§ 53b UrhG (Verwaiste Werke)
(1) Die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung von Werken, 

deren Urheber nicht mehr bekannt oder auffindbar sind, durch öffent-
lich zugängliche Bibliotheken, Archive und Museen ist zulässig. 

(2) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf 
erst begonnen werden, wenn die Absicht, von der Berechtigung nach 
Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, wenn sein Wohnort
oder Aufenthaltsort unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen 
Nutzungsrechts durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt worden ist und 
seit Absendung des Briefes zwei Wochen verstrichen sind. Ist auch der 
Wohnort oder Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließlichen Nutz-
ungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger bewirkt werden.

(3) Den Urhebern steht eine angemessene Vergütung zu, die nur durch 
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann.Entwurf
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Vorschlag für

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke

Artikel 2 
Verwaiste Werke 

1. Ein Werk gilt als verwaistes Werk, wenn der Rech teinhaber nicht ermittelt oder, selbst wenn 
ermittelt, nicht ausfindig gemacht worden ist, nach dem eine sorgfältige Suche nach 
dem Rechteinhaber gemäß Artikel 3 durchgeführt und d okumentiert worden ist. 

2. Hat ein Werk mehr als einen Rechteinhaber und wu rde einer der Rechteinhaber ermittelt und 
ausfindig gemacht, gilt das Werk nicht als verwaist es Werk. 

…
Artikel 6 

Zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke 
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den in Artikel 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen 

gestattet ist, ein verwaistes Werk auf folgende Wei se zu nutzen:
(a) Zugänglichmachung des verwaisten Werks im Sinne  von Artikel 3 der Richtlinie 
2001/29/EG; 
(b) Vervielfältigung im Sinne von Artikel 2 der Ric htlinie 2001/29/EG zum Zweck der 
Digitalisierung, Zugänglichmachung, Indexierung, Ka talogisierung, Bewahrung oder 
Restaurierung …

Artikel 3 der Richtlinie 2001/29/EG: “…öffentlichen Zugänglichmachung 
der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten
und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind...”



Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

"Vom Zeitpunkt seiner Publikation an entwickelt jed es Druck-
werk ein Eigenleben . Es bleibt nicht nur verm ögenswertes Er-
gebnis verlegerischer Bem ühungen, sondern wirkt in das Ge-
sellschaftsleben hinein. Damit wird es zu einem eige nständi-
gen, das kulturelle und geistige Geschehen seiner Z eit mitbe-
stimmenden Faktor. Es ist, losgelöst von privatrecht licher Ver-
fügbarkeit, geistiges und kulturelles Allgemeingut.  Im Blick auf 
diese soziale Bedeutung stellt es ein legitimes Anl iegen dar, 
die literarischen Erzeugnisse dem wissenschaftlich und kul-
turell Interessierten m öglichst geschlossen zugänglich zu 
machen und künftigen Generationen einen umfassenden  Ein-
druck vom geistigen Schaffen früherer Epochen zu ver mitteln„

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
14. Juli 1981, in: BVerfGE 58, 137 (148 f.) mit 

Hinweis auf BVerfGE 31, 229.
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Problem 1

Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1. Diese Richtlinie betrifft bestimmte Formen der Nutzung verwaister Werke durch 

öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen sowie 
Archive, im Bereich des Filmerbes tätige Institute und öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten. 

2. Diese Richtlinie gilt für Werke, die zuerst in einem Mitgliedstaat veröffentlicht oder 
gesendet wurden und die Folgendes sind: 

(1) Werke, die in Form von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen 
oder in sonstiger Schriftform veröffentlicht wurden und die in Sammlungen 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen oder 
Archiven enthalten sind, oder 
(2) Filmwerke oder audiovisuelle Werke, die in den Sammlungen von im 
Bereich des Filmerbes tätigen Instituten enthalten sind, 
(3) Film-, Ton- oder audiovisuelle Werke, die von öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten vor dem 31. Dezember 2002 produziert wurden und in 
ihren Archiven enthalten sind. 
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Problem 1

Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1. Diese Richtlinie betrifft bestimmte Formen der Nutzung verwaister Werke durch 

öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen sowie 
Archive, im Bereich des Filmerbes tätige Institute und öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten. 

2. Diese Richtlinie gilt für Werke, die zuerst in einem Mitgliedstaat veröffentlicht oder 
gesendet wurden und die Folgendes sind: 

(1) Werke, die in Form von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen 
oder in sonstiger Schriftform veröffentlicht wurden und die in Sammlungen 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen oder 
Archiven enthalten sind, oder (AV-Medien, Photographien?)
(2) Filmwerke oder audiovisuelle Werke, die in den Sammlungen von im 
Bereich des Filmerbes tätigen Instituten enthalten sind, 
(3) Film-, Ton- oder audiovisuelle Werke, die von öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten vor dem 31. Dezember 2002 produziert wurden und in 
ihren Archiven enthalten sind.
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Problem 2

Artikel 2 Verwaiste Werke 

1. Ein Werk gilt als verwaistes Werk, wenn der Rechte-
inhaber nicht ermittelt oder, selbst wenn ermittelt, 
nicht ausfindig gemacht worden ist, nachdem eine 
sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber gemäß
Artikel 3 durchgeführt und dokumentiert worden ist. 

2. Hat ein Werk mehr als einen Rechteinhaber und 
wurde einer der Rechteinhaber ermittelt und aus-
findig gemacht, gilt das Werk nicht als verwaistes 
Werk. 
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Problem 2

Artikel 2 Verwaiste Werke

1. Ein Werk gilt als verwaistes Werk, wenn der Rechte-
inhaber nicht ermittelt oder, selbst wenn ermittelt, 
nicht ausfindig gemacht worden ist, nachdem eine 
sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber gemäß
Artikel 3 durchgeführt und dokumentiert worden ist. 

2. Hat ein Werk mehr als einen Rechteinhaber und 
wurde einer der Rechteinhaber ermittelt und aus-
findig gemacht, gilt das Werk nicht als verwaistes 
Werk. (Buch mit Bildern, Film, Zeitung?)
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Problem 3

Artikel 3 Sorgfältige Suche

1. Zur Feststellung, ob ein Werk ein verwaistes Werk ist, sorgen die in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen dafür, dass eine sorgfältige 
Suche nach jedem Werk durch Konsultation der für die betreffende 
Kategorie des Werks geeigneten Quellen durchgeführt wird. 

2. Welche Quellen für die einzelnen Kategorien von Werken geeignet sind, 
wird von jedem Mitgliedstaat in Absprache mit den Rechteinhabern und 
den Nutzern bestimmt; sie schließen die im Anhang aufgeführten 
Quellen ein. 

3. Eine sorgfältige Suche muss nur in dem Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, in dem das Werk zuerst veröffentlicht oder gesendet wurde. 

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Ergebnisse einer in ihrem 
jeweiligen Hoheitsgebiet durchgeführten sorgfältigen Suche in einer 
öffentlich zugänglichen Datenbank dokumentiert werden. 
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Problem 3

Artikel 3 Sorgfältige Suche

1. Zur Feststellung, ob ein Werk ein verwaistes Werk ist, sorgen die in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen dafür, dass eine sorgfältige 
Suche nach jedem Werk durch Konsultation der für die betreffende 
Kategorie des Werks geeigneten Quellen durchgeführt wird. 

2. Welche Quellen für die einzelnen Kategorien von Werken geeignet sind, 
wird von jedem Mitgliedstaat in Absprache mit den Rechteinhabern und 
den Nutzern bestimmt; sie schließen die im Anhang aufgeführten 
Quellen ein. 

- Sorgfältige Suche = ½ Arbeitstag pro Werk
- Datenschutz
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Draft Treaty on Copyright Exceptions and 
Limitations for Libraries and Archives (April 2011)

Article 5
Right to Cross-Border Uses of Works and Materials R eproduced under an Exception or 

Limitation
It shall be permissible for libraries and archives located in the territory of a Contracting Party 
to send, receive or to exchange a copy of a copyrighted work, or matter subject to related 
rights, to or from a library or archive located in the territory of another Contracting Party, 
when such a copy has been made in accordance with this Treaty.

…
Article 13

Right to Use of Orphan Works
1) It shall be permissible for libraries and archives to reproduce and otherwise use a work, 
and material protected by related rights, for which the author or other rightholder cannot be 
identified or located after reasonable inquiry, including by making the work available to the 
public. 

2) If the author or other rightholder subsequently identifies him or herself to the library or 
archive that has used the work, or material protected by related rights, as permitted under 
sub-paragraph (1), the author or other rightholder, subject to Articles 11 and 12 of this 
Treaty, shall be entitled to claim equitable remuneration for future use or to request 
termination of the use.



Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

Is’ jetzt
alles

digital.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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